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Sitzungsvorlage 2022/439 
 

 

Verfasser: 

Eigenbetrieb Städt. Wohnungen Ravensburg, Martin Kilb 

Stand: 29.11.2022 

 
 
Beteiligung: 

Stadtkämmerei 
 

Az.  

 

Betriebsausschuss Städt. Wohnungen Ravensburg 07.12.2022 öffentlich 

Gemeinderat 12.12.2022 öffentlich 

 
 
 

Kreditaufnahme 2022 im Eigenbetrieb Städtische Wohnungen Ravensburg 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Im Rahmen der vom Regierungspräsidium Tübingen im Haushaltserlass vom 07.10.2022 ge-

nehmigten Kreditermächtigung 2022 im Zuge des Nachtragswirtschaftsplans 2022 wird der 
Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb von bis zu 2.330.000 € zugestimmt. 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, den jeweiligen Kreditbedarf in Abhängigkeit von der Kassen-
liquidität im üblichen Bankenverteiler auszuschreiben bzw. Fördermittel zu beantragen und 
die Verträge in eigener Zuständigkeit abzuschließen. Den Zuschlag soll jeweils der wirt-

schaftlichste Bieter erhalten. Insoweit es die Liquidität der Stadt erlaubt, wird stattdessen ein 
städtisches Trägerdarlehen (OB-Verfügung vom 24.01.2019) aufgenommen. 
 

Im Gemeinderat wird über die konkrete Kreditaufnahme und die Konditionen  
berichtet 
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Sachverhalt: 

 
Der vom Gemeinderat am 18.07.2022 beschlossene Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbe-

triebs Städtische Wohnungen Ravensburg sieht eine Kreditermächtigung 2022 von 
2.330.000 € vor. Über die Kreditermächtigung liegt die Genehmigung des Regierungspräsidi-
ums Tübingen mit Erlass vom 07.10.2022 vor. 

 
Um kurzfristig auf Zahlungsverpflichtungen aus den Investitionen des Eigenbetriebs reagie-
ren zu können und Fremdmittel aufnehmen zu dürfen, benötigt die Verwaltung die Ermächti-

gung zur Kreditaufnahme, maximal in Höhe der genehmigten Kreditermächtigung von 
2.330.000 €. 
 

Die Ausschreibung der Kredite (auch in Teilbeträgen) soll wie bisher im üblichen Bankenver-
teiler erfolgen. Den Zuschlag soll jeweils der wirtschaftlichste Bieter erhalten. Einzubeziehen 
sind auch Angebote zur Zinsverbilligung und Darlehen aus möglichen Sonderprogrammen. 

Insoweit es die Liquidität der Stadt weiterhin erlaubt, soll stattdessen entsprechend der OB-
Verfügung vom 24.01.2019 zur Vermeidung von Negativzinsen bei der Stadt Ravensburg ein 
Trägerdarlehen zu den marktüblichen Konditionen aufgenommen werden. 

  
Der Kredit wird aufgenommen, sobald es die Liquiditätslage der Stadtkasse erfordert. 
 

Kreditermächtigungen aus Vorjahren werden nicht in Anspruch genommen. Sofern sich In-
vestitionen verzögern sollten, gilt die Kreditermächtigung weiter bis der Wirtschaftsplan für 
das übernächste Jahr erlassen ist. 

 
 
 

Kosten und Finanzierung: 

 
Finanzielle Auswirkungen im Liquiditätsplan (Aufnahme und Tilgung) und im Erfolgsplan 

(Zinsen) bei tatsächlicher Kreditaufnahme. Im Übrigen siehe Sachverhalt. 
 
 

Anlage/n: 

 

Keine. 
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